
1841 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 
des Finanzausschusses 

über den Antrag 746/ A der Abgeordneten 
Rudolf Schwarzböck, Dr. Ewald Nowotny 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Hagelversicherungs-Förderungs
gesetz, BGBl. Nr. 64/1955, in der Fassung 
des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 289/1963, 
und das Katastrophenfondsgesetz 1986, 
BGBI. Nr. 396/1986, in der Fassung des 
Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 964/1993, geän-

dert werden 

Die Abgeordneten Rudolf S c h w a r  z b ö c k, 
Dr. Ewald N o  w 0 t n y und Genossen haben den 
gegenständlichen Initiativantrag am 17. Juni 1994 
dem Nationalrat vorgelegt und wie folgt begrün
det: 

"Bereits die Einführung des Hagelversicherungs
Förderungsgesetzes wurde damit begründet, daß in 
Anlehnung an ausländische Vorbilder statt der 
finanziellen Unterstützung von Hagelgeschädigten 
im Falle einer derartigen Unwetterkatastrophe eine 
Förderung der Hagelversicherten im Wege der 
Verbilligung der Prämien treten sollte. Bei einem 
solchen Selbsthilfesystem erspart sich der . Staat 
nach Hagelschäden an landwirtschaftlichen Kultu
ren jegliche Leistung. Für den Landwirt besteht der 
Vorteil darin, daß er im Schadensfall einen 
Rechtsanspruch auf Entschädigung hat. Diesem 
Grundsatz eines vorbeugenden Katastrophenschut
zes durch die Betroffenen selbst im Wege einer aus 
öffentlichen Mitteln geförderten Versicherung 
kann daher auch weiterhin nur voll und ganz 
zugestimmt werden. 

Mit dem vorliegenden Initiativantrag, der die 
Finanzierung der Verbilligung der Hagelversiche
rungsprämien auf eine neue Grundlage stellt, soll 
auch im Hinblick auf vergleichbare Regelungen in 
EU-Ländern die Selbstvorsorge gegen Hagelkata
strophen im Wege einer Hagelversicherung stärker 
als bisher gewährleistet werden und es sollen 
Wettbewerbsnachteile der österreichischen Bauern 

Josef Straßberger 
Berichterstatter 

durch eine SchlechtersteIlung im Vergleich zu 
anderen EU-Ländern vermieden werden. Mit dem 
vorliegenden Antrag wird die Verbilligung der 
Hagelversicherungsprämien für alle Versicherungs
nehmer einheitlich mit 50% geregelt. 

Die Verbilligung der Versicherungsprämien 
erfolgt zu 50% aus Mitteln des Katastrophenfonds 
und zu 50% aus Mitteln der Länder. 

Unter der Annahme des EU-Agrarpreisniveaus 
ist mit einer Reduktion der Versicherungssumme 
und des Prämien aufkommens gegenüber dem 
Prämienaufkommen auf Basis des derzeitigen 
Agrarpreisniveaus zu rechnen. Die Gesamtkosten 
der Prämienverbilligung bei einer 50%igen Durch
versicherung auf dieser Basis betragen jährlich 
150 Millionen Schilling." 

Der Finanzausschuß hat den Gesetzentwurf in 
seiner Sitzung am 6. Juli 1994 in Verhandlung 
genommen. In der Debatte ergriffen außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dr. Alois P u n -
t i  g arn, Mag. Dr. Madeleine P e t  r 0 v i  c, Dipl.
Ing. Richard K a i  s e r, Jakob Aue r, Johann 
H o f  e r und Franz M r k v i  c k a sowie der 
Bundesminister für Finanzen Dkfm. Ferdinand 
L a ei n a das Wort. 

Die Abgeordneten Dr. Alois P u n t i g  a m und 
Dr. Ewald N o  w 0 t n y brachten einen Abände
rungsantrag betreffend Artikel I § 2 ein. 

Bei:der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf in 
der Fassung des oben erwähnten Abänderungs
antrages einstimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanzausschuß somit den A n  t r ag, der National-
rat wolle dem a n  g e s c hI 0 s s e n  e n G e s e t  z - 1. 
e n t  w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung • 

erteilen. 

Wien, 1994 07 06 

Dr. Ewald Nowotny 
Obmann 
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Bundesgesetz, mit dem das Hagelver
sicherungs-Förderungsgesetz, BGBl. Nr. 64/ 
1955, in der Fassung des Bundesgesetzes, 
BGBI. Nr. 289/1963, und das Katastrophen
fondsgesetz 1986, BGBI. Nr. 396/1986, in der 
Fassung des Bundesgesetzes, BGBI. Nr. 964/ 

1993, geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Hagelversicherungs-Förderungsgesetz, 
BGBI. NI. 64/1955, in der Fassung des Bundes
gesetzes, BGBI. NI. 289/1963, und das Katastro
phenfondsgesetz 1986, BGBI. Nr. 396/1986, in der 
Fassung des Bundesgesetzes, BGBI. Nr. 964/1"993, 
werden geändert wie folgt: 

Artikel I 

Das Hagelversicherungs-Förderungsgesetz, 
BGBI. Nr. 64/1955, in der Fassung des Bundes
gesetzes, BGBI. Nr. 289/1963, wird geändert wie 
folgt: 

I. ABSCHNITT 

1. § 1 hat zu lauten: 

,,§ 1. Der Bund gewährt zu den Hagelver
sicherungsprämien für landwirtschaftliche Kultu
ren eine Förderung im Ausmaß von 25 vH 
der Versicherungsprämien unter der V oraus
setzung, daß die Länder für das jeweilige 
Bundesland jeweils eine Förderung in gleicher 
Höhe wie der Bund leisten. Die Förderungs
maßnahme des Bundes erfolgt nach Maßgabe 
der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes aus 
Mitteln des Katastrophenfonds. Die Zuweisung 
der Mittel aus dem Katastrophenfonds ist an 
den Nachweis der Leistung der Landesmittel 
geknüpft." 

2. § 2 hat zu lauten: 

,,§ 2. Die Abwicklung dieser Förderung 
erfolgt über Versicherungs unternehmen, die 
Hagelversicherungen bundesweit betreiben und 
bei denen Risiken aus Hagelschäden für alle 
landwirtschaftlichen Kulturen versicherbar sind. 
Die Geltendmachung der Zuschüsse gemäß § 1 
durch das Versicherungsunternehmen hat jeweils 
bis zum 30. September jeden Jahres beim 
jeweiligen Bundesland und beim Bundesministe
rium für Finanzen zu erfolgen. Die Länder 
haben die Förderung den Versicherungsunter
nehmen bis längstens 31. Oktober jeden Jahres 
zur Verfügung zu stellen. Die Zuweisung der 
Mittel des Bundesministeriums für Finanzen 
erfolgt unverzüglich nach Mitteilung des Ver
sicherungsunternehmens über die Leistung der 
Landesmittel. Die Förcierungsmittel dürfen aus
schließlich zur Verbilligung der Versicherungs
prämien der Versicherungsnehmer. verwendet 
werden. Der Betrag, um den die einzelne 
Prämie verbilligt wird, ist in der Prämien
abrechnung zahlenmäßig auszuweisen. Gebiets
,körperschaften und deren Betriebe erhalten 
keine Verbilligung der Prämie." 

3 . . § 3 hat zu entfallen. 

4. Die bisherigen §§ 4 bis 6 erhalten die 
Bezeichnung 3 bis 5. 

5. In § 5 Abs. 1 und 2 ist jeweils die 
Bezeichnung " Österreichische(n) Hagelversiche
rungsanstalt" durch die Bezeichnung "Öster
reichische Hagelversicherung, Versicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit" zu ersetzen. 

11. ABSCHNITT 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1995 
in Kraft. 
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Artikel 11 

Das Katastrophenfondsgesetz 1986, BGBI. 
Nr. 396/1986, in der Fassung des Bundesgeset
zes, BGBI. Nr. 964/1993, wird' geändert wie 
folgt: 

I. ABSCHNITI 

1. Im § 3 Abs. 1 Z 2 hat der 2. Satz zu lauten: 

"Hagelschäden an landwirtschaftlichen Kulturen 
sind nicht anzuerkennen, soweit sie versicherungs
fähig gewesen sind." 

2. In Artikel II entfallen in § 4 die Z 6 und 7 

und es wird eine neue Z 6 angefügt: 

,,6. Zur Förderung der Hagelversicherungsprä
mien . gemäß § 1 und 2 Hagelversicherungs
Förderungsgesetz. " 

11. ABSCHNITT 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1995 
in Kraft. 
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